
Anmeldung für den Karnevalszug am 14.02.2026 

Unser diesjähriges Sessionsmotto: 

"Singe fiere danze, hück jon mer op et Janze“ 

Gruppenname:  

Motto der Gruppe:  

 

Name:  Vorname:  

Straße:  Nr.:  

PLZ:  Telefon:  

Ort:  E-Mail:  

Anzahl Teilnehmer:  Musikanlage?  

Fahrzeugart:  Kennzeichen:  

Anhänger:  Kennzeichen:  

Wunschstartplatz: 
(wir versuchen es!) 

 
Fahren Personen auf dem 

Wagen mit? 
 

 

Wichtig: 

Mit der Anmeldung zum Karnevalszug verpflichten sich die Teilnehmenden zur Einhaltung 

der zum Zeitpunkt des Zuges gültigen gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Aufla-

gen (z. B. zu Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene). Sollten besondere gesundheitliche 

Schutzmaßnahmen notwendig sein, sind diese entsprechend umzusetzen. 

 

Für jedes Kraftfahrzeug im Zug ist eine Brauchtumsbescheinigung erforderlich. Diese erhalten Sie bei 

Ihrer Kfz-Versicherung – fragen Sie dort gezielt danach. 

Sollte ein zugelassenes Fahrzeug zur Personenbeförderung baulich oder in der Größe verändert worden 

sein, ist eine Abnahme durch den TÜV notwendig. 

Bei bestimmten Fahrzeugtypen ist die Begleitung durch sogenannte Wagenengel vorgeschrieben. Wei-

tere Informationen hierzu finden Sie im Anhang. 

Bitte beachten Sie außerdem: Werfen Sie keine Gegenstände direkt vom Wagen senkrecht nach unten. 

In der Nähe der Fahrzeuge kommt es häufig zu dichtem Gedränge – insbesondere Kinder werden oft 

nach vorne gedrückt. In Kurvenbereichen ist besondere Vorsicht geboten! Werfen Sie dort gezielt und 

möglichst weit, um Unfälle zu vermeiden. Die Gefahr ist in diesen Bereichen besonders hoch. 
 

Der Unterzeichner versichert, dass er alle Mitglieder der angemeldeten Gruppe über sämtliche Punkte 

des Anhangs (Allgemeine Richtlinien) informiert hat und diese zur Einhaltung verpflichtet. 

 

 Datum     Name     Unterschrift 

 

Bitte senden Sie die unterschriebene Anmeldung an: 

Julian Krückel – Landstraße 12 – 52511 Geilenkirchen 

Tel.: 01773478842 

julian@gkv-geilenkirchen.de 

  



GKV Geilenkirchen Richtlinien für den Nelkensamstagszug 2026 Stand: August 2025 
 

Allgemeine Richtlinien 

I. ALLGEMEINES 
1. Verantwortlich für die Durchführung des Karnevalsumzuges in Geilenkirchen ist der Zugleiter 

des GKV (Geilenkirchener Karnevalsverein) gemeinsam mit dem Vorstand. 

Mit Unterschrift dieser Anmeldung erkennen der/die Unterzeichnenden und die Gruppe die fol-

genden Bedingungen an. Die Gruppe wird vom Unterzeichnenden über alle Inhalte dieser Richt-

linien informiert. 

2. Die den Gruppen bzw. Gesellschaften ausgehändigten Richtlinien müssen allen teilnehmenden 

Mitgliedern bekannt gemacht werden – insbesondere im Falle eines Schadens. 

3. Der Zug findet am Samstag, den 14. Februar 2026, im Zeitraum von ca. 15:11 Uhr bis ca. 

17:30 Uhr (Zugauflösung) statt. 

Aufstellungsort: Johann–Plum Platz in Bauchem. 

Achtung: Uhrzeit kann sich noch ändern! 

II. ANMELDUNG  
1. Die Anmeldung muss bis spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung mit allen erforderlichen 

Unterlagen eingereicht werden. Genaue Termine sind auf der ersten Seite der Anmeldung er-

sichtlich. 

Für verspätet eingereichte Unterlagen kann eine Teilnahme am Zug nicht garantiert werden. 

2. Bitte habt Verständnis, dass wir ab sofort nur noch vollständige Unterlagen angenommen 

werden können.  

Ausnahme: Fahrzeuge, die erst kurzfristig TÜV erhalten, weil Umbauten erst kurz vor dem Zug 

erfolgen – in diesen Fällen kann das TÜV-Gutachten nachgereicht werden. 

 Für Fahrzeuge ohne Personenbeförderung sowie Anhänger (Bagagewagen), die nicht 

baulich verändert wurden, genügt eine Brauchtumsbescheinigung von der Kfz-

Versicherung (meist kostenfrei – bitte frühzeitig beantragen). 

 Für Fahrzeuge mit Personenbeförderung ist ein TÜV-Gutachten erforderlich. Dieses 

kann u.a. durch TÜV, DEKRA oder andere anerkannte Organisationen erstellt werden. 

Bitte rechtzeitig dort anmelden. 

3. Sollte es zu kurzfristigen Änderungen oder zusätzlichen behördlichen Auflagen kommen, behal-

ten wir uns vor, weitere Abgaben oder Unterlagen von euch anzufordern. Wir bitten in solchen 

Fällen um schnelle und kooperative Zuarbeit. 

Bitte denkt daran: Jedes Fahrzeug muss vom Ordnungsamt der Stadt Geilenkirchen ein-

zeln genehmigt werden – dies geschieht für alle Gemeinden gleichzeitig! 

4. Die in der Anmeldung angegebene verantwortliche Person ist für ihre Gruppe vor, während 

und nach dem gesamten Zug zuständig. Sie ist für die Einhaltung aller Richtlinien verant-

wortlich und entbindet den Veranstalter von jeglicher Haftung, die durch die Gruppe verursacht 

wird. 

III. VOR DEM ZUG  
1. Beim An- und Abmarsch bzw. bei der An- und Abfahrt zum bzw. vom Aufstellungs- oder Auflö-

sungsort ist die Straßenverkehrsordnung (StVO) einzuhalten. 

Wichtig: Personen dürfen während der Fahrt zum oder vom Aufstellungsort nicht auf den 

Wagen transportiert werden! 

Behinderungen des öffentlichen Verkehrs sind zu vermeiden. Die Verantwortung tragen der Un-

terzeichnende und der Fahrzeugführer. 

2. Die Aufstellung erfolgt zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr. 

Besonderheiten hierzu siehe Punkt 4. 

Achtung: Uhrzeit kann sich noch ändern! 
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3. Die verantwortliche Person jeder Gruppe muss sich rechtzeitig über die zugewiesene Aufstel-

lungsnummer informieren. Die Gruppe hat sich spätestens bis zu den in Abschnitt IV ge-

nannten Zeiten an exakt dieser Position aufzustellen. 

Die Nummern sind im Aufstellungsbereich auf der Straße markiert. 

Ein Tausch oder eine Änderung der Position ist nur in Ausnahmefällen und nur mit ausdrückli-

cher Genehmigung der Zugleitung möglich. 

4. Bis spätestens 15:00 Uhr müssen alle Gruppen auf ihrem Aufstellplatz stehen und bis spätes-

tens 15:10 Uhr abmarschbereit sein. 

Die Beladung der Wagen (auch Bagagefahrzeuge) muss bis dahin abgeschlossen sein. 

Die verantwortliche Person muss ein Mobiltelefon mit sich führen und erreichbar sein. 

IV. SICHERHEIT DER WAGEN  
1. Laut Vorgaben des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr NRW dürfen teilneh-

mende Wagen folgende Maße nicht überschreiten: 

 Breite: 3,20 m 

 Höhe: 4,00 m 

 Schutzvorrichtungen vorne, hinten und seitlich müssen eine Bodenfreiheit von 20 cm 

aufweisen. 

2. Alle Fahrzeuge müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) entspre-

chen. 

Abweichungen sind nur mit einem Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständi-

gen erlaubt, das die Verkehrssicherheit bestätigt. Fahrzeuge mit überhöhten Abmessungen, 

Achslasten oder Gesamtgewichten werden ausgeschlossen. 

3. Während des gesamten Zuges ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. 

4. Für jedes Fahrzeug (inkl. Anhänger und ggf. pferdegezogene Wagen) sind erforderlich: 

 TÜV-Gutachten oder Betriebserlaubnis 

 Versicherungsnachweis für die Veranstaltung 

 Bei Pferdeführern: entsprechender Nachweis (z.B. Sachkunde) 

 Feuerlöscher pro Fahrzeug (Pflicht!) 

5. Wagenengel – Sicherheitsbegleiter 

 Teilnahme ohne Wagenengel ist nicht gestattet – aus versicherungs- und sicherheits-

technischen Gründen. 

 Wagenengel müssen: 

 mind. 16 Jahre alt sein, 

 körperlich und geistig geeignet, 

 nüchtern (Alkoholverbot), 

 deutschsprachig sein, 

 Warnwesten oder Armbinden tragen. 

 Sie haben keine polizeilichen Befugnisse, müssen jedoch Anweisungen der Polizei be-

folgen. 

6. Hauptaufgabe der Wagenengel ist die Sicherung der Achsen und der Fahrzeugbereiche, 

um Zuschauer auf Abstand zu halten. 

Sie dürfen in angemessenem Ton Hinweise an das Publikum geben. 

7. Es sollten nach Möglichkeit ein bis zwei Ersatz-Wagenengel pro Gruppe verfügbar sein, um 

kurzfristig aushelfen zu können. 

V. WÄHREND DES ZUGES  
1. Der vorgegebene Zugweg ist verbindlich. 

Ein Verlassen oder Wiedereinreihen ist nur im Ausnahmefall (z. B. Panne) und nur mit Genehmi-

gung der Zugleitung oder Polizei gestattet. 

2. Bei einer Panne ist die Zugleitung sofort zu informieren. Der Zugweg ist für nachfolgende 

Gruppen umgehend freizumachen. 
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3. Verbotene Wurfmaterialien: 

 Schachteln, Glas-/Plastikflaschen, Schokoladentafeln, CDs, harte/scharfkantige Gegen-

stände 

 Feuerzeuge, Streichhölzer, Feuerwerkskörper, Pyrotechnik 

Diese dürfen nicht geworfen, sondern nur überreicht werden. 

Bei Verstößen entfällt der Versicherungsschutz! 

4. Musiklautstärke: max. 90 dB 

 Keine Überlagerung anderer Gruppen, v.a. Musikcorps 

 Nur Karnevalsmusik erlaubt 

 Nicht angemeldete Musikanlagen sind verboten 

5. Während des Zuges nicht erlaubt: 

 Gruppenaufenthalte oder Musikpausen (z.B. Ständchen) 

 Tanzeinlagen, Nachladen von Wurfmaterial 

Diese Aktionen verzögern den Zug und führen zu gefährlichen Lücken. 

Wichtig: Jede Gruppe muss den Anschluss zur vorhergehenden Gruppe halten! 

6. Der Zug endet in der Herzog-Wilhelm-Straße, Höhe Kaufland. 

Der Auflösungsbereich ist schnellstmöglich zu räumen. 

VI. PERSÖNLICHES VERHALTEN WÄHREND DES ZUGES  
1. Bitte den Alkoholkonsum geringhalten. 

Betrunkene Teilnehmer gefährden den Ablauf und das Ansehen des Geilenkirchener Karnevals. 

2. Rauchen ist ebenfalls auf ein Minimum zu reduzieren – Brandgefahr! 

3. Grobe Verstöße bitte unverzüglich der Zugleitung melden. 

4. Teilnehmer, die sich ungebührlich verhalten (z. B. Belästigung, Pöbeleien), werden vom Zug 

ausgeschlossen – auch für die Zukunft. 

5. Für Fahrer, Wagenengel und alle Verantwortlichen gilt ein striktes Alkoholverbot – zur Si-

cherheit aller. 

6. Karneval bedeutet gemeinsamer Spaß, aber bitte ohne übermäßigen Alkohol und mit Rück-

sicht auf Kinder und Familien. 

VII. ZUSÄTZLICHE HINWEISE  
1. Nicht angemeldete Fahrzeuge dürfen nicht am Zug teilnehmen. 

2. Für Schäden, die durch Missachtung dieser Richtlinien entstehen, haften die jeweiligen Ver-

ursacher. 

3. Den Anweisungen des Zugleiters, der Polizei und des Ordnungsamts ist vor, während und 

nach dem Zug Folge zu leisten. 

4. Müllentsorgung: 

 Abfälle dürfen nicht am Straßenrand abgeladen werden! 

 Entsorgung liegt in der Verantwortung jeder Gruppe 

 Bereits vor dem Zug sollten Verpackungen und Umkartons am Heimatstandort entfernt 

werden. 

Bei Verstößen werden Reinigungskosten in Rechnung gestellt. 

__________________________________________________________________________________ 

Mit der Anmeldung bestätigt der Unterzeichner, die Richtlinien gelesen zu haben, seine Gruppe darüber 

zu informieren und deren Einhaltung sicherzustellen. 

Er haftet für etwaige Schäden, die durch seine Gruppe verursacht und nicht durch eine Versicherung 

gedeckt sind. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und einen sicheren, fröhlichen Geilenkirchener 

Nelkensamstagszug! 

Julian Krückel 

Zugleitung 


